
R
a
th

a
u
s Je

sb
e
rg

, 2
9
.0

1
.2

0
2
4

Jahresbericht der LAG 

Region Kellerwald-Edersee e.V. 

Berichtszeitraum 2023



 
 

1 
 

Inhalt 
Abbildungen .............................................................................................................................. 1 

1. Organisation und Geschäftsführung ..................................................................................... 2 

1.2 Organisatorischer Aufbau ............................................................................................... 2 

Operationelle und Funktionale Trennung zwischen dem Regionalmanagement und der 
Lokalen Aktionsgruppe .......................................................................................................... 4 

 .............................................................................................................................................. 5 

1.2 Arbeit der Lokalen Aktionsgruppe ................................................................................... 5 

1.3 Laufende Kosten ............................................................................................................. 6 

1.4 Vorhaben in Trägerschaft der LAG: ................................................................................. 7 

1.5 Vernetzung mit regionalen und überregionalen Entwicklungsprozessen (auch außerhalb 
von LEADER) ........................................................................................................................ 8 

2. Auswahlverfahren der Vorhaben ..................................................................................... 11 

2.1 Eckpunkte des Projektauswahlverfahrens ..................................................................... 11 

2.2 Ergebnisse des Auswahlverfahrens der Vorhaben im Berichtszeitraum ...................... 12 

3. Umsetzungsstand LES ....................................................................................................... 14 

3.1 Darstellung des Umsetzungsstands des LES ............................................................... 14 

3.2 Bewertung des Umsetzungsstandes der LES auf der Ebene der Handlungsfelder ...... 14 

3.3 Darstellung des Planungs- und Umsetzungsstands von Kooperationsvorhaben ......... 15 

3.4 Umsetzung von Vorhaben aus weiteren Programmen ................................................. 16 

3.5 Fortschreibung der LES ................................................................................................ 16 

4. Controlling ........................................................................................................................... 17 

4.1 Überwachung der Prozesse, insbesondere der Begleitung bis zum Abschluss des 
Vorhabens ........................................................................................................................... 17 

4.2 Selbstevaluierungsmaßnahmen der LAG unter Berücksichtigung des 
Umsetzungsstands der LES ................................................................................................ 17 

4.3 externe Evaluierung im dritten Berichtsjahr .................................................................. 17 

4.4 Besonderheiten im Berichtszeitraum (optional) ............................................................ 17 

Anlagen................................................................................................................................... 18 

 

Abbildungen 

Tabelle 1 Organisation LEADER-Entscheidungsgremium ........................................................... 2 
Tabelle 2 Übersicht Sitzungen der Lokalen Aktionsgruppe im Jahr 2023 .................................... 5 
Tabelle 3 Berechnung des 25%-Anteils der laufenden Kosten an den öffentlichen 
Gesamtausgaben [Überarbeitete Version vom 24.09.2024] ........................................................ 7 
Tabelle 4 Vernetzung mit regionalen Entwicklungsprozessen außerhalb von LEADER .............. 8 
Tabelle 5 Übersicht Abstimmungsergebnisse der ausgewählten Projekte 2023 ....................... 13 
Tabelle 6 Umsetzungsstand des LES auf Ebene der Handlungsfelder ..................................... 14 



 
 

2 
 

1. Organisation und Geschäftsführung 

1.2 Organisatorischer Aufbau      

Die Lokale Aktionsgruppe (LAG) Kellerwald-Edersee ist als Verein beim Amtsregister Fritzlar 
eingetragen. Gremien des Vereins sind die Mitgliederversammlung, der Vorstand sowie die Ar-
beitskreise (vgl. Abb. 1 im Anhang).  

Der Verein hat derzeit 160 Mitglieder, die sich aus Landkreisen, Kommunen, Vereinen, Unter-
nehmen und Verbänden sowie Einzelpersonen zusammensetzen. Die Aufgaben und Ziele des 
Vereins sowie die Zusammensetzung des Vereinsvorstands sind in der Satzung des Vereins 
geregelt.  

Tabelle 1 Organisation LEADER-Entscheidungsgremium 

 

 

Sek-
toren 

In der LAG vertretene Organisationen nach Sektoren Anzahl Personen 

1 4 Bürgermeister aus den Städten und Gemeinden der Region oder die Landräte 
Waldeck-Frankenberg und Schwalm-Eder gemäß § 1 Abs. 2. bzw. deren Beauf-
tragte, wobei 1 Vertreter aus dem Schwalm-Eder-Kreis kommt 

4 

2 Ein Vertreter der Waldbesitzerverbände 1 

2 Ein Vertreter der Kreisbauernverbände 1 

2 Ein Vertreter der Verbände der Wirtschaft 1 

2 Ein Vertreter der Tourismuswirtschaft aus dem Landkreis Waldeck-Frankenberg 1 

2 Ein Vertreter der Arbeitnehmerorganisationen 1 

3 Ein Vertreter der Verbände nach § 59 Bundesnaturschutzgesetz 1 

3 Ein Vertreter der Tourismuswirtschaft aus dem Landkreis Schwalm-Eder 1 

3 Zwei Vertreter/innen, die von Vereinen, die durch regionsbezogene Bildungs-, Kul-
tur- und Gemeinwesenarbeit zur Stärkung regionaler Identität und sozialkulturel-
ler Vielfalt beitragen 

2 

3 Ein Vertreter / in des Fördervereins für den Nationalpark Kellerwald-Edersee e.V. 1 

3 Ein Vertreter des Vereins zur Erhaltung des Lebensraumes Kellerwald-Edersee 1 

1 Öffentlich = Verwaltung und / oder Politik 

2 Privat = Privatwirtschaft / Unternehmen 

3 Zivilgesellschaft: öffentlich-rechtliche Organisationen, Initiativen, Vereine, Verbände, Interessengruppen 
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Gebietszuschnitt 

Die Region Kellerwald-Edersee umfasst die Städte und Gemeinden Bad Wildungen, Edertal, 
Waldeck, Vöhl, Lichtenfels, Frankenau und Haina (Kloster) im Landkreis Waldeck-Frankenberg 
sowie Fritzlar, Bad Zwesten, Jesberg und Gilserberg im Schwalm-Eder-Kreis. Die Stadt Fritzlar 
ist der Lokalen Aktionsgruppe im Hinblick auf das LEADER-Verfahren 2014–2020 im Jahr 2014 
beigetreten. Das Gebiet umfasst eine Fläche von 93.523 ha. Der Gebietszuschnitt hat sich seit 
2017 nicht verändert (vgl. Abb. 1). 

 

Funktionstrennung Regionalmanagement / Bewilligungsstellen 

Die LAG ist für die Projektentwicklung, Beurteilung der Förderwürdigkeit nach der LES und Hil-
festellung bei der Antragsvorbereitung zuständig. Für die LAG Kellerwald-Edersee sind zwei Be-
willigungsstellen der beiden Landkreise Waldeck-Frankenberg und Schwalm-Eder verantwort-
lich. Die Vereinbarung mit der Bewilligungsstelle des Schwalm-Eder-Kreises sieht vor, dass bei 
jedem Projekt zunächst die Förderfähigkeit auf Basis der eingereichten Unterlagen abgestimmt 
wird, bevor die LAG über ihre Förderwürdigkeit einen Auswahlbeschluss fasst (Siehe Abbildung 
2). Die Zusammenarbeit mit der Bewilligungsstelle Waldeck-Frankenberg erfolgt sehr kollegial. 
Im Jahr 2024 wird der gemeinsame Arbeitsprozess weiter abgestimmt. Im Einzelfall können ge-
meinsame Vor-Ort-Termine stattfinden und Mehrwertkriterien abgestimmt werden. Im weiteren 
Verlauf übernehmen die Bewilligungsstellen die Antragsbearbeitung, Feststellung der Bewilli-
gungsreife, Ausstellung des Zuwendungsbescheids, Prüfung des Verwendungsnachweises, 
Auszahlung sowie die Kontingentüberwachung.  

 

Abbildung 1 Region Kellerwald-Edersee: Einwohner-
zahlen, Fläche und Einwohnerdichte 
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Abbildung 2 Prozess der Projektentwicklung nach Festlegung durch die Bewilligungststelle des Schwalm-Eder-Kreis 

 

Operationelle und Funktionale Trennung zwischen dem Regionalmanage-
ment und der Lokalen Aktionsgruppe 

Zwischen dem Regionalmanagement und der Lokalen Aktionsgruppe besteht eine klare opera-
tionelle Trennung. Die Anstellung des Regionalmanagements beim Zweckverband Kellerwald-
Edersee gewährleistet die Trennung von Regionalmanagement und dessen Gehaltsabrech-
nung. Die Buchhaltung und die administrative Umsetzung der Gehaltsabrechnungen laufen 
über die Stadt Bad Wildungen. Das Personal für das Regionalmanagement ist extra für dieses 
Aufgabengebiet eingestellt und erfüllt keine Aufgaben aus dem laufenden Betrieb oder von den 
üblichen Aufgaben des Zweckverbands. LEADER-geförderte Projekte des Zweckverbandes 
Naturpark Kellerwald-Edersee werden entweder an externe Dienstleister vergeben oder über 
zusätzlich angestelltes Personal abgewickelt. So wird auch die funktionale Trennung der beiden 
Akteure sichergestellt. Der Zweckverband ist außerdem in der Region Kellerwald-Edersee e.V. 
nicht stimmberechtig. Die Geschäftsführung des Zweckverbands ist ausschließlich beratendes 
Mitglied in der Mitgliedsversammlung und im Auswahlgremium.  
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Abbildung 3 Organigramm des Verwaltungskonstrukts der Region Kellerwald Edersee e.V., des Zweckverbands 
Naturpark Kellerwald-Edersee und der Stadt Bad Wildungen 

1.2 Arbeit der Lokalen Aktionsgruppe 

Im Jahr 2023 fanden fünf Vorstandssitzungen und eine Mitgliedsversammlung statt (siehe Ta-
belle 2). Es fanden außerdem regelmäßige Treffen der Arbeitsgruppe „Qualitätsregion Wander-
bares Deutschland“ statt. Teil der AG sind Tourismus-relevante Akteure aus der Gebietskulisse 
der LAG. In der Region wurde kein besonderer innovativer Ansatz verfolgt. Aktuell gibt es keine 
weiteren Fachforen oder Arbeitskreise. 
 
Tabelle 2 Übersicht Sitzungen der Lokalen Aktionsgruppe im Jahr 2023 

Datum Sitzung Beschlüsse 

24.02.2023 Vorstandssitzung Haushalt 2023 

27.03.2023 Vorstandssitzung Auswahl Regionalbudget (8 Projekte einstimmig angenommen) 

16.05.2023 Vorstandssitzung 

Anpassung der Projektauswahlkriterien 

Auswahl LEADER Projekte 

1. Bibelgesellschaft Kurhessen Waldeck 

2. Maislabyrinth am Edersee 

3. Erweiterung Tiefbau- und Transportunternehmen 

4. Bau eines Skateparks Bad Wildungen 

5. Machbarkeitsuntersuchung Car-Sharing im Naturpark  

28.06.2023 Mitgliederversammlung 
Entlastung des Vorstands 

Neuwahl Kassenprüfer*in + Stellvertretung 

07.09.2023 Vorstandssitzung 

Auswahl LEADER Projekte 

1. Etikettiersystem Tegut-Lädchen  

2. Konzepterstellung ehemaliger Schlachthof Bad Wildungen 

3. Gedenkentafel jüdischer Friedhof Vöhl 
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4. Weiterentwicklung Strategie Edersee Marketing GmbH 

5. Infopoints des Naturpark Kellerwald-Edersee 

21.11.2023 Vorstandssitzung 

Antragstellung Regionalbudget 2024 mit Schwerpunkt Jugend 

Corporate Design und Website der LAG 

Auswahl LEADER Projekte 

1. Park- und Rastanlage Waldeck 

2. Rast- und Trekkingplatz in Vöhl 

3. Abendteuer Golfanlage in Bad Wildungen-Reinhardshausen 

 

1.3 Laufende Kosten 

Personalausstattung Regionalmanagement 

Das Regionalmanagement der LAG besteht aus der Regionalmanagerin (Vollzeit nach TVöD-
VKA) und einer Verwaltungsangestellten (Teilzeit, 20 Stunden / Woche nach TVöD-VKA). Auf-
grund des identischen Gebietszuschnittes und um Synergien zu nutzen, waren die Verwaltungs-
strukturen von Zweckverband Naturpark Kellerwald-Edersee und Region Kellerwald-Edersee e. 
V. im Jahr 2007 zusammengeführt worden. Das Regionalmanagement ist seither beim Zweck-
verband Naturpark angesiedelt. 

Tab. 2: Personalausstattung Regionalmanagement 

Berichtsjahr Name Vorname Geschlecht Funktion Qualifikation Anzahl AK 

2023 Küpper Lisa weiblich Regionalmanagement 
(verantwortlich) 

Hochschulabschluss 1,00 

2023 Schäfer Steffi weiblich Verwaltung  
(unterstützend) 

Büroangestellte 0,50 

 

Finanzierung der Personalkosten und der Kosten der Geschäftsstelle 

Für die laufenden Kosten des Regionalmanagements 2023-2027 wurden dem Zweckverband 
Kellerwald-Edersee förderfähige Gesamtkosten von 869.214,00 EUR mit einem Zuschuss von 
645.475,41 EUR bewilligt. Der 25%ige Eigentanteil über die gesamte Laufzeit beträgt entspre-
chend 223.738,59 EUR. Im Jahr 2023 wurden laut Tabelle der Bewilligungsstelle ELER Mittel 
von 79.563,18 EUR eingeplant.  

 

Überwachung des 25%-Anteils der laufenden Kosten an den öffentlichen Gesamtausga-
ben 

Der Anteil der laufenden Kosten des Regionalmanagements 2023 an den Fördermitteln für pri-
vate Projekte plus den zuwendungsfähigen Nettokosten von öffentlichen Projekten beträgt 4,52% 
(siehe Anhang 5 2023_Kellerwald_25%-Anteil Region).   
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Tabelle 3 Berechnung des 25%-Anteils der laufenden Kosten an den öffentlichen Gesamtausgaben [Überarbeitete 
Version vom 24.09.2024] 

Zuwendungsempfänger 2023 Art der Kosten  Ausgaben

Private Antragsteller  Zuwendungen 267.219,53 €

Öffentliche Antragsteller Zuwendungsfähige Nettoausgaben 1.495.920,11 €

Gesamtzuwendungen 2023 Gesamtzuwendungen 2023 1.763.139,63 €
Laufende Kosten Regionalmanagement 2023  79.563,18 €

25 %-Anteil, Stand 31.12.2023   4,51%

 
1.4 Vorhaben in Trägerschaft der LAG: 

Im Jahr 2023 hat die LAG das Regionalbudget in eigener Trägerschaft umgesetzt. Es konnten 
sieben Projekte mit insgesamt 79.015,30 EUR gefördert werden.  
 
Bei weiteren Projekten fungiert der Zweckverband Naturpark Kellerwald-Edersee aufgrund sei-
ner sicheren Haushaltslage und dem größeren Finanzvolumen als Projektträger. Da das Regio-
nalmanagement ebenfalls beim Zweckverband angesiedelt ist, findet bei folgenden Projekten 
eine enge Zusammenarbeit statt: 
 
Die Machbarkeitsstudie Car-Sharing wird mit insgesamt 72.780,40 EUR und einer Förder-
summe von 47.328,00 EUR als ein Reallabor durch einen externen Dienstleister umgesetzt. Das 
Ziel des Projekts ist, ein regionales Car-Sharing Netzwerk zu initiieren und auszubauen. Im Re-
allabor wird neben Beratung und einer Potentialanalyse besonders eine drei monatige Testphase 
für teilnehmende Akteure (private und öffentliche Arbeitgebende) gefördert. Für diesen Zeitraum 
werden den Teilnehmenden Autos zum Austesten des Konzepts ‚Pulsierendes Car-Sharing‘ kos-
tenlos zur Verfügung gestellt. 
 
Ebenso wird über den Zweckverband Naturpark Kellerwald-Edersee die Einrichtung eines di-
gitalen Infopoints in Gilserberg für insgesamt 37.086,35 EUR Gesamtkosten und mit einer För-
derung von 18.699,00 EUR umgesetzt. Das Projekt schafft eine neue und öffentliche Schnittstelle 
zwischen den beiden Touristischen Arbeitsgemeinschaften Edersee und Rotkäppchenland sowie 
zwischen den Landkreisen Waldeck-Frankenberg und Schwalm-Eder. 
 
Öffentlichkeitsarbeit: Die Regionalentwicklung der LAG wurde von einer intensiven Pressear-
beit begleitet. Im Jahr 2023 wurden 17 Berichte in öffentlichen Tages- und Bürgerzeitungen ver-
öffentlicht (siehe Anhang 7 Presseberichte 2023). Außerdem erfolgt eine breite digitale Öffent-
lichkeitsarbeit über die eigene Website und weitere Kanäle des Zweckverbands Naturpark Kel-
lerwald-Edersee. Durch die Kooperation werden Doppelstrukturen vermieden und eine möglichst 
große Reichweite erzielt. Der gemeinsame Instagram Kanal erreicht aktuell 2.284 Follower. Im 
Zuge der Verschmelzung hat sich die LAG außerdem dem Corporate Design der nationalen Na-
turlandschaften angeschlossen und das eigene Logo überarbeitet. Im Jahr 2024 sollen weiterhin 
die Websites von Zweckverband und Verein zusammengeführt werden. Geplant ist außerdem 
ein gemeinsamer Newsletter von Naturpark und Regionalentwicklung. Bei öffentlichen Veran-
staltungen in der Region wurde die LES vorgestellt (Zweckverband Naturpark, Mitgliederver-
sammlung, Stavo Waldeck etc.).  Die Veröffentlichung der geförderten Projekte erfolgt über die 
Website und ebenso können die Unterlagen für die Antragstellung über die Website abgerufen 
werden. Dort finden sich außerdem Fragen und Antworten rund um die LEADER Förderung. 
 
Broschüre „LEADER-Förderperiode 2014-2022“: Aus Eigenmitteln der LAG wurde im Jahr 
2023 eine Broschüre als Rückblick auf die vergangene Förderperiode erarbeitet und 
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veröffentlicht. Auf 30 Seiten wird ein Gesamtüberblick geschaffen sowie die erfolgreichsten Pro-
jekte aus der Förderphase vorgestellt. Neben der digitalen Abrufmöglichkeit über die Website der 
LAG wurde die Broschüre etwa 1000-mal gedruckt und findet sich in allen teilnehmenden Kom-
munen in der Verwaltung sowie an weiteren Verteilstellen in der Region. 
 
1.5 Vernetzung mit regionalen und überregionalen Entwicklungsprozessen 
(auch außerhalb von LEADER) 

Innerhalb der Region gibt es vielfältige Vernetzungsaktivitäten. Sie sind in Tab. 4 und im Anhang 
2 aufgeführt. Weitere Erläuterungen zur Zusammenarbeit finden sich zudem in den Kap. 3.2 bis 
Kap. 3.4. 

Tabelle 4 Vernetzung mit regionalen Entwicklungsprozessen außerhalb von LEADER 

Andere Entwicklungsprozesse in der Region betroffenes Gebiet Art der Kooperation 

1 Dorferneuerung / Dorfentwicklung entspricht Teilen der LEADER-Region Informationsaustausch

2 Stadtumbau Hessen entspricht Teilen der LEADER-Region Informationsaustausch

3 
Aktive Kernbereiche / Wirtschaftsregion 
Mittleres Edertal 

entspricht Teilen der LEADER-Region Informationsaustausch

4 
Naturschutzgroßprojekt Kellerwald / Flur-
neuordnung 

entspricht Teilen der LEADER-Region Zusammenarbeit 

5 Naturpark Kellerwald-Edersee entspricht gesamter LEADER-Region Zusammenarbeit 

6 Nationalpark Kellerwald-Edersee entspricht Teilen der LEADER-Region Zusammenarbeit 

7 GrimmHeimat NordHessen-Tourismus entspricht Teilen der LEADER-Region Zusammenarbeit 

8 
Edersee Marketing GmbH / TSWE Walde-
cker Land GmbH, TAG Erlebnisregion 
Edersee 

entspricht Teilen der LEADER-Region  Zusammenarbeit 

10 
Hessisches Ministerium für Umwelt, Kilma-
schutz, Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz (HMUKLV)  

entspricht Teilen der LEADER-Region  Zusammenarbeit 

 

Bad Wildungen: Aktive Kernbereiche / Wirtschaftsregion Mittleres Edertal  

Im Rahmen des ehemaligen städtebaulichen Programms Aktive Kernbereiche (jetzt Lebendige 
Zentren) wurden in Bad Wildungen die Sanierung des Gebäudes Musikschule und des zugehö-
rigen Anbaus abgeschlossen. Die Freiflächengestaltung erfolgt im Frühjahr 2024. Die Neugestal-
tung des Parkplatzes an der "Brunnenallee" wird die Begrünung, die Schaffung eines Gehweges, 
die Installation von Fahrradboxen und E-Ladestationen, den Neubau einer modernen WC-Anlage 
und die Neugestaltung der Reisebushaltestelle umfassen. Im März 2024 ist die Toilettenanlage 
aufgestellt worden. Mit der Realisierung der weiteren oben genannten Maßnahmen wird im Früh-
jahr 2024 begonnen. In Edertal konnte für einen Rastplatz für Radtouristen mit Dirtbikestrecke 
am Kindergarten Bergheim/ Giflitz nahe der Eder begonnen werden. Mit der Fertigstellung ist in 
den nächsten Wochen zu rechnen. Das letzte große Vorhaben des Förderprogramms in der Hes-
sentagsstadt Fritzlar ist das Bürgerbüro am Marktplatz, das sich im Bau befindet und zudem den 
barrierefreien Zugang zum Rathaus ermöglichen wird. Insgesamt betragen die im Programm be-
willigten förderfähigen Kosten seit 2008 fast 18 Mio. Euro (einschließlich einem Kommunalanteil 
von etwa 28 %). Die Mittel werden unter Berücksichtigung der Baufortschritte vollständig abge-
rufen 
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Bad Wildungen: „Lebendige Zentren“ – Erhalt und Entwicklung der Orts- und Stadtkerne 

Der weitere Prozess (ca. 10 Jahre) zur Umsetzung der entwickelten Maßnahmen und Projekte 
sieht intensive Beteiligungen vor, die von der ProjektStadt, Kassel, dem Fördergebietsmanage-
ment, begleitet werden. Die CIMA, Hannover, hat ein Konzept zur Etablierung eines Altstadtma-
nagements vorgelegt. Nun ist vorgesehen ein Quartiersmanagement, welches beim Altstadtver-
ein angesiedelt ist, aufzubauen. Hierzu erfolgt im Frühjahr 2024 eine Stellenausschreibung. Mit-
tels zweier Machbarkeitsstudien "Umfeld Rathaus" und "Brunnenstraße 34" wurde die Entwick-
lung des zentralen Altstadtbereichs konkretisiert. Einbezogen in die Studien wurden die Belange 
des Verkehrs auf Grundlage der 2020 gestarteten Verkehrsanalyse. Unter Berücksichtigung der 
Studien hat die Stadtverordnetenversammlung beschlossen, den zwischen dem Rathaus und 
den Gebäuden "Brunnenstraße 27 + 29" gelegenen Teil des Marktplatzes weitestgehend von 
Kfz-Verkehr zu befreien und als Aufenthaltsraum mit Wasserspielen und Aktionsfeldern zu ge-
stalten. Die Umgestaltung soll die Durchführung eines Landmarkts auf dem zentralen Platz er-
möglichen. Das Gestaltungskonzept kann nach den Beschlüssen in der östlichen "Brunnen-
straße" bis zur "Teichstraße" fortgeführt werden. Die Machbarkeitsstudie zur "Brunnenstraße 34" 
hat dazu geführt, dass das Gebäude von der Stadt saniert wird. Neben gewerblichen Nutzungen 
sind ein öffentliches WC sowie ein Aufzug, der Markt- und Kirchplatz verbindet vorgesehen. In 
2024 wird die Ausführungsplanung erstellt, damit ein Baubeginn in 2025 erfolgen kann. Parallel 
wird an weiteren Projekten gearbeitet. Zu nennen sind: "Grünzug südliche Altstadt", "Reaktivie-
rung des Gebäudes Kornstraße 4"; "Förderprogramm der Stadt zur Anreizfinanzierung baulicher 
Maßnahmen privater Baufamilien (Anreizprogramm)" sowie "Schaffung eines Rathaus-Parkplat-
zes mit attraktiver Anbindung an das Rathaus". Die seit 2020 in Bearbeitung befindliche Mach-
barkeitsstudie zur Verknüpfung von Altstadt und Schloss Friedrichstein mittels eines Holzstegs 
bzw. einer Seilbahn ist fertiggestellt. Eine Umsetzung scheitert derzeit an der fehlenden Finan-
zierung. Der Antrag 2024 sieht vor, weitere Mittel für das Fördergebietsmanagement, die oben 
genannten baulichen Projekte sowie für die Öffentlichkeitsarbeit/Quartiersbüro zu beantragen. 
Erstmals werden Mittel für den Umbau des oben genannten Marktplatzbereichs beantragt. Mit 
einer Bewilligung ist Ende 2024 zu rechnen. 
 
Kollegiale Beratung 

Das Regionalmanagement ist Teil einer Kollegialen Beratung. Hier treffen sich die LEADER Re-
gionalmanagements der Regionen Kellerwald-Edersee, Schalm-Aue, Knüll, Mittleres Fuldatal, 
Hersfeld-Rotenburg und Natur- und Lebensraum Rhön regelmäßig zum Austausch und auch zur 
inhaltlichen Zusammenarbeit. Die Kollegiale Beratung dient außerdem als Plattform zur Selbst-
Evaluierung des Regionalmanagements (siehe Kapitel 4). 
 
Hessische Regionalforen e. V. 

Die Region Kellerwald-Edersee ist Mitglied im gemeinsamen Verein der LEADER Regionen aus 
Hessen. Hier vertritt das Regionalmanagement die LAG bei regelmäßigen Mitgliedsversammlun-
gen. Gemeinsam organisieren die Foren inhaltliche Veranstaltungen, Weiterbildungen und Ex-
kursionen. 
 
Engagiertes Land – Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt 

Seit 2022 liegt in der Gebietskulisse der LAG das „Engagement Netzwerk Niederwerbe / Scheid“. 
Das gemeinsame Ziel der beiden Orte ist das Vereinsleben und das ehrenamtliche Engagement 
in der Region zu stärken und so dafür zu sorgen, dass Nieder-Werbe und Scheid noch enger 
zusammenwachsen. In diesem Rahmen entstanden bereits weitere Vorhaben, die mit Förder-
mitteln der LAG unterstützt werden konnten. Mehr dazu hier. 
 
Nationalpark Kellerwald-Edersee 
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Der aktuelle Nationalparkplan wurde nach dreijähriger Erarbeitung und breiter Beteiligung im 
Sommer 2022 vom Ministerium genehmigt. Er kann digital auf der Nationalpark-Homepage ab-
gerufen werden und bildet die zentrale Handlungsgrundlage bis zum Jahr 2030. Parallel wurde 
mit der vorläufigen Managementplanung für das Erweiterungsgebiet begonnen. Als ein Kern-
stück wurde ein Wegeplan entwickelt und mit den Ortsbeiräten bzw. Parlamenten der Anlieger-
kommunen sowie Touristikern, Verbänden und anderen lokalen Akteuren abgestimmt. Der Plan 
wurde im Frühjahr 2023 durch den Nationalparkbeirat abgesegnet. Dieser Beschluss bildet die 
Grundlage für die derzeit laufende Ausgestaltung des künftigen Wanderwegenetzes auf der Er-
weiterungsfläche. Die Erschließung der Erweiterungsfläche soll von Beginn an die Kriterien er-
füllen, die mit der Zertifizierung als Qualitätswanderregion einhergehen. Des Weiteren wird der-
zeit auch ein Waldbrandkonzept aufgestellt, wobei die zuständigen Leitstellen, Feuerwehren und 
Rettungskräfte einbezogen werden.
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2. Auswahlverfahren der Vorhaben 

2.1 Eckpunkte des Projektauswahlverfahrens 

Das LEADER-Entscheidungsgremium ist laut Satzung beschlussfähig, wenn mindestens 50% 
der im Vorstand vertretenen Wirtschafts- und Sozialpartner anwesend sind. Die Vorstandssitzun-
gen werden von durchschnittlich 70% der Vorstandsmitglieder besucht. Da aufgrund der Satzung 
die Wirtschafts- und Sozialpartner 2/3 der Vorstandsmitglieder ausmachen war das 51%-Quorum 
bislang immer gegeben.  

In der LAG sind drei Personen unter 40 Jahren vertreten. Außerdem hat die die LAG zum Ziel 
gesetzt Projekte mit jungen Zielgruppen besonders zu fokussieren. So wurde im Jahr 2023 das 
Vorhaben der Stadt Bad Wildungen zur Errichtung eines Skateparks mit einer Gesamtsumme 
von 59.160,00 EUR bewilligt. Die Idee für einen Skatepark war während einer Jugendbeteiligung 
entstanden. Außerdem entschloss sich die LAG dazu den Regionalbudget-Förderaufruf im Jahr 
2024 mit dem Schwerpunkt ‚Jugendliche‘ zu besetzen. Während der LES Erstellung hat in Ko-
operation mit dem Gustav-Stresemann Gymnasium ein Workshop mit Jugendlichen stattgefun-
den. 

Dem Auswahlgremium der LAG werden nach Vorgabe der Bewilligungsstelle nur Vorhaben vor-
gestellt, deren Förderfähigkeit bereits durch die Bewilligungsstelle festgestellt wurde. Das Aus-
wahlgremium beschließt dann anschließend über die Förderwürdigkeit im Bezug auf die LES auf 
Basis des Projektbewertungsbogens (siehe beispielhaft Anlage 6). Der Vorstand hat sich darauf 
verständigt, jedes Projekt nur in einem Haupthandlungsfeld zu bewerten. Da in jedem Hand-
lungsfeld die gleiche Anzahl an Punkten erreicht werden kann, ist damit eine gerechte Be-
punktung gegeben. Alle Vorhaben werden der Gesamtheit der Auswahlkriterien unterworfen. 
Projekte die gefördert werden sollen, müssen eine Mindestpunktzahl erreichen. Bei etwaigen In-
teressenkonflikten verlässt das betreffende Vorstandsmitglied sowohl bei der Diskussion über das 
betreffende Projekt als auch bei der Abstimmung den Raum. Der Projektbewertungsbogen und 
das Sitzungsprotokoll führen die anwesenden Vorstandsmitglieder einzeln auf, auf etwaige Inte-
ressenkonflikte und deren Vermeidung wird explizit hingewiesen. 

Anhand der in der Vorstandssitzung ermittelten Punktzahl wird eine Priorisierung pro Tranche 
vorgenommen. Projekte, die aufgrund geringer Punktzahl nicht berücksichtigt werden konnten, 
erhalten intern den Status „zurückgestellt“. Der Projektträger wird schriftlich über die Situation 
und das weitere Vorgehen informiert. Er erhält die Möglichkeit, seine Projektskizze nachzubes-
sern und bei der nächsten Sitzung erneut vorzulegen. 
 
Die Vorgaben der “Empfehlung der koordinierenden Verwaltungsbehörden GAP-SP zur Vermei-
dung von Interessenkonflikten im LEADER-Vorhabens-Auswahlverfahren unter Beteiligung der 
LEADER-Referenten der Bundesländer” werden beachtet (siehe Anlage 6). 
 
Die Vorgaben zur Transparenz des Projektauswahlverfahrens werden nach bestem Wissen und 
Gewissen eingehalten. Die aktuellen Projektauswahlkriterien sind auf der Homepage eingestellt: 
https://kellerwaldverein.de/regionalentwicklung/projektbeantragung.php 
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Festlegung von zusätzlichen Kriterien zur Förderwürdigkeit von Projekten 

Im Hinblick auf die gehäuften Anfragen nach privat-touristischen Maßnahmen hat der Vorstand  
in seiner 129. Sitzung am 24.01.2023 „Ergänzende Qualitätskriterien in der Förderperiode 2023-
2027" beschlossen (siehe Anlage 9).  

1. Förderung privater-touristischer Projekte 

a. Kriterien Unterkunft an Wanderwegen  

b. Kriterien Unterkunft an Radwegen 

c. Kriterien barrierefreie Übernachtungsangebote 

2. Förderung privater-gewerblicher Vorhaben in der LEADER-Region Kellerwald-Edersee 

Außerdem hat sich die LAG eigene Förderhöchstgrenzen gesetzt. Diese betreffen Richtlinie 4.4. 
Umsetzung und Projektbegleitung von Investitionen in ländliche Infrastruktureinrichtungen zur 
Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse (200.000 EUR), 5.4. a-c Einrichtung lokaler Ba-
sisdienstleistungen und Vorhaben der Daseinsvorsorge (200.000 EUR), 7.4.1 investive Vorha-
ben zur landtouristischen Entwicklung, Naherholung und der Landschafts- und Kulturgeschichte 
(200.000 EUR).   

 
 
 
2.2 Ergebnisse des Auswahlverfahrens der Vorhaben im Berichtszeitraum 

Alle Projekte, die im im Jahr 2023 ausgewählt wurden, wurden von der LAG einstimmig beschlos-
sen (siehe Tabelle 3). Bei allen Auswahlsitzungen war die LAG voll beschlussfähig. Bei allen Sit-
zungen kam es vor, dass Einzelpersonen entschuldigt fehlten. Bei einem Gremium von 15 Perso-
nen ist es nicht immer einfach einen Sitzungstermin zu finden, der allen Mitgliedern passt. 
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Besonders fällt dies bei Personen aus der Zivilgesellschaft ins Gewicht, denen die Teilnahme nicht 
im Rahmen ihrer Lohnarbeit möglich ist. 

Tabelle 5 Übersicht Abstimmungsergebnisse der ausgewählten Projekte 2023 

Projekt Auswahltermin Zustimmung 

Neuanlage Bibelgarten 16.05.2023 

Öffentliche: 3 / 4 
Private: 4 / 5 
Zivilgesellschaft: 4 / 6 

Zustimmung: 11 / 15 
Entschuldigt: 4 

Neubau Festscheune im Maislabyrinth 16.05.2023 Gleiches Ergebnis 

Erweiterung Tiefbau- und Transportunternehmen 16.05.2023 Gleiches Ergebnis 

Stadt Bad Wildungen: Bau eines Skateparks mit Calisthenics-
Bereich in Bad Wildungen 

16.05.2023 Gleiches Ergebnis 

Machbarkeitsuntersuchung mit Praxis-bezug zum Thema Car-
Sharing in der Region / dem Naturpark Kellerwald-Edersee 

16.05.2023 Gleiches Ergebnis 

Nutzungsoptimierung tegut-Lädchen für alles 07.09.2023 

Öffentliche: 4 / 4 
Private: 3 / 5 
Zivilgesellschaft: 5 / 6 

Zustimmung: 12 / 15 
Entschuldigt: 3 

Um- und Neunutzung des ehemaligen Schlachthof-geländes in 
Bad Wildungen 

07.09.2023 Gleiches Ergebnis 

Gedenktafeln für den jüdischen Friedhof Vöhl - Erinnerung an 
die letzte Ruhestätte jüdischer Mitbürger 

07.09.2023 Gleiches Ergebnis 

Weiterentwicklung der tourismus-strategischen Ausrichtung 07.09.2023 Gleiches Ergebnis 

Einrichtung von Infopoints an ausgewählten Stellen 07.09.2023 Gleiches Ergebnis 

Herstellung einer Park- und Rastanlage am Bahnradweg in 
Sachsenhausen 

21.11.2023 

Öffentliche: 3 / 4 
Private: 3 / 5 
Zivilgesellschaft: 3 / 6 

Zustimmung: 9 / 15 
Entschuldigt: 6 

Herstellung eines Trekkingplatzes und von Rastplätzen in Vöhl 21.11.2023 Gleiches Ergebnis 

Neubau einer Abenteuer-Golfanlage in Reinhardshausen 21.11.2023 Gleiches Ergebnis 

 

Im Jahr 2023 wurde das Projekt ‚Regionalbudget‘ durch die LAG umgesetzt. Die Fördersumme 
betrug 79.015,30 EUR und belief sich damit auf 15,9% des im Jahr 2023 eingesetzten Förderbud-
gets für LEADER Projekte und Regionalmanagement (insgesamt 494.118,65 EUR). Die 20%-
Grenze gem. Teil I Nr. 3.2 der Richtlinie zur Förderung der ländlichen Entwicklung wurde entspre-
chend beachtet und nicht überschritten. Die maximale Zuwendungssumme wurde bei keinem der 
geförderten Projekte gem. Teil I Nr. 3.2 angehoben. 
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3. Umsetzungsstand LES 

3.1 Darstellung des Umsetzungsstands des LES  

Die Umsetzung der LES hat im ersten Jahr der Förderperiode 2023-2027 bereits gut an Fahrt 
aufgenommen. Das Gesamtkontingent der Region beträgt 4.515.000,00 EUR (siehe Anlage 7 
Finanzplan). Bei gleicher Verteilung dieser Mittel auf die Jahre 2023-2027 steht jedes Jahr eine 
Fördersumme von 903.000,00 EUR zur Verfügung. Im Jahr 2023 konnte bereits 32% der Ge-
samtsumme in bewilligten Projekten gebunden werden (siehe Tabelle 5 und Anlage 3). Einen 
großen Anteil hat daran allerdings die Förderung des Regionalmanagements für die gesamte 
Förderperiode. 

 

Tabelle 6 Umsetzungsstand des LES auf Ebene der Handlungsfelder 

HF Nr. Handlungsfeld REK 
geplanter  

Fördermittel-Einsatz 
(a) 

tatsächlicher För-
dermittel-Einsatz (b) 

Umset-
zungs-
stand 

in % (b/a * 
100)

1 
Gleichwertige Lebensverhältnisse für 
Alle - Daseinsvorsorge 

1.462.700,00 EUR 322.821,70 EUR 26 % 

2 Wirtschaftliche Entwicklung 612.500,00 EUR 214.185,86 EUR 35 % 

3 
Erholungsräume für Naherholung und 
ländlichen Tourismus 

837.500,00 EUR 178.353,49 EUR 21 % 

4 Bioökonomie 643.800,00 EUR 0,00 EUR 0 % 

5 Laufende Ausgaben 958.500,00 EUR 645.475,41 EUR 67 % 

   Gesamtzahlen: 4.515.000,00 EUR 1.422.982,25 EUR 32 % 
 

 

Insgesamt konnten im Jahr 2023 14 Projekte (ohne Regionalbudget) von der LAG ausgewählt 
werden. Dank der guten und engen Zusammenarbeit mit den Bewilligungsstellen konnten davon 
im Jahr 2023 bereits 12 Projekte bewilligt werden. Bei zwei Projekten konnte ein vorzeitiger Maß-
nahmenbeginn erteilt werden und die Ausstellung des Zuwendungbescheides muss noch erfol-
gen. Von den 14 Projekten erhalten sechs Projekte ELER Mittel in Höhe von 270.489,87 EUR, 
neun Projekte Landesmittel in Höhe von 139.276,23 EUR und ein Projekt GAK Mittel in Höhe 
von 84.352,55 EUR. Hinzu kommt das Regionalbudget 2023, das aus GAK Mitteln in Höhe von 
62.205,00 EUR gefördert wurde.  

Eine Fortschreibung des Finanzplans hat im Jahr 2023 nicht stattgefunden.  

 

3.2 Bewertung des Umsetzungsstandes der LES auf der Ebene der Hand-
lungsfelder 

Entwicklungsziel 1: Gleichwertige Lebensverhältnisse für Alle – Daseinsvorsorge: Im ers-
ten Jahr der neuen Förderperiode konnten mehrere Projekte aus LEADER unterstützt werden, 
die die dem Handlungsfeld 1 „Gleichwertige Lebensverhältnisse für Alle – Daseinsvorsorge“ zu-
zuordnen sind. Dazu gehört das Startprojekt „Neubau eines Skateparkts mit Calesthenics-Be-
reich in Bad Wildungen“, das aus einer Idee des Jugendforums Bad Wildungen hervorgegangen 
war. Außerdem sind in diesem Zusammenhang die Neuanlage eines Bibelgartens an der Kirche 
im Grünen in Waldeck-Scheid sowie die Unterstützung eines kulturellen Projektes zum Geden-
ken an ehemalige jüdische Mitbürger in Vöhl zu nennen.  
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Die Bemühungen der Region, die Nahversorgung im ländlichen Raum sicherzustellen, wurde 
durch die Nutzungsoptimierung eines tegut-Lädchens unterstützt. Sie fand auch Ausdruck in ei-
nem Pilotprojekt von REWE und Deutscher Bahn, mit dem Ziel, einen Einkaufsbus für kleine Orte 
bereitzustellen. Vier Kommunen der LEADER-Region hatten Interesse an dem Vorhaben bekun-
det und wurden ab Herbst 2022 zu regelmäßigen Zeiten angefahren. Leider wurde das Angebot 
nur ungenügend angenommen und musste wieder eingestellt werden. 
 
Entwicklungsziel 2: Wirtschaftliche Entwicklung: Der Spruch „Krisenzeit ist Gründungszeit“ 
findet in unserer LEADER Region aktuell mehr oder weniger Bestätigung, was der unerwartet 
hohe Mittelabruf bestätigt. Allerdings wurden im Jahr 2023 besonders Unternehmenserweiterun-
gen gefördert, also Betriebe, die sich leicht umorientiert haben oder einen weiteren Betriebszweit 
ergänzt haben. Dazu gehören die Erweiterung des Tiefbau- und Transportunternehmens „Jun-
germann & Kiepe“, die mit 11.325,00 EUR gefördert wurde, die Erweiterung des Angebots des 
Maislabyrinths Vöhl-Basdorf durch die Errichtung einer Jausenstation und Festscheune mit einer 
Förderung von 104.110,86 EUR sowie der Neubau einer Abenteuer-Golfanlage mit 98.750,00 
EUR.  
 
Entwicklungsziel 3: Naherholung und ländlicher Tourismus: Unsere LEADER Region zeich-
net sich durch eine starke und qualitativ hochwertige Tourismus-Entwicklung aus. Im Jahr 2023 
haben sowohl der Naturpark Kellerwald-Edersee als auch die Edersee Tourismus Marketing 
GmbH mehrere eigene Projekte in die Umsetzung gebracht. Beide Akteure setzen außerdem 
weitere Initiativen in Richtung der Gemeinden, was auch die Umsetzung von touristischen Pro-
jekten (wie etwa Rastplätzen) der Dörfer und Kleinstädte steigert. Dabei ist ein besonderer Fokus 
auf der Naherholung und damit auf Gästen aus der Region. Es bleibt allerdings herausfordernd 
ein bedarfsorientiertes, gastronomisches Angebot auszubauen und Projekte umzusetzen, bzw. 
Akteure zu deren Umsetzung zu finden, welche die ökonomischen Strukturen in der Region er-
halten und erneuern.  
Der Naturpark Kellerwald-Edersee ist im Frühjahr 2023 als Qualitätsregion Wanderbares 
Deutschland zertifiziert worden. An den Vorarbeiten hierzu, die aus LEADER gefördert wurden, 
war eine Vielzahl von Akteuren, neben dem Naturpark u.a. die Kommunen, der Nationalpark, die 
Edersee Marketing GmbH und die Regionalentwicklung beteiligt  
 
Entwicklungsziel 4: Bioökonomie: Die Begrenzung der Fördersumme auf 50.000 EUR und der 
Fokus auf Vorhaben zur Erstellung von Konzepten und Studien erschwert die Vergabe der Mittel 
in der Region. Mehrfachstrukturen mit den Klimaschutzmanager*innen, der Ökomodellregion, 
dem Naturpark, dem Nationalpark und dem Landschaftspflegeverband des Landkreises verkom-
plexisieren die Rollenaufteilung und Aufgabenfelder der verschiedenen Akteure. Bislang konnten 
sich keine privaten Akteure für innovative Vorhaben und deren Vorabprüfung mit Hilfe einer LEA-
DER Förderung gewinnen lassen. 
 

3.3 Darstellung des Planungs- und Umsetzungsstands von Kooperations-
vorhaben 

Inhalte, Kooperationsvereinbarungen mit welchen Partnern, zeitliche Taktung, Finanzierung  

Ein besonderes Ziel der Entwicklungsarbeit ist die Fortführung von überregionalen Partner-
schaften (Regionen Knüll, Schwalm-Aue, Burgwald, Diemelsee-Nordwaldeck, Hessische Re-
gionalforen) auf regionaler, hessischer und Bundesebene. Hier sind die Kollegiale Beratung, die 
Zusammenarbeit innerhalb der Hessischen Regionalforen und der Bundesarbeitsgemeinschaft 
der Lokalen Aktionsgruppen (BAG LAG) zu nennen (vgl. Entwicklungsziel 5). Neue LEADER-
Kooperationen gab es im Betrachtungszeitraum nicht. 
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3.4 Umsetzung von Vorhaben aus weiteren Programmen 

An Mitteln aus sonstigen Programmen, von denen die Region Kellerwald-Edersee profitieren 
konnte, sind die Mittel der Dorfentwicklung, die Förderungen von Naturpark Kellerwald-Edersee 
(Institutionelle Förderung und Naturschutzprogramme) sowie die Trägerschaft und Finanzierung 
des Nationalparks Kellerwald-Edersee durch das Land Hessen zu nennen. Auf das Förderpro-
gramm Lebendige Zentren wurde in Kapitel 1.5 hingewiesen. 

 

3.5 Fortschreibung der LES 

Im November 2023 wurde eine extern moderierte LEADER-Klausurtagung durchgeführt, an der 
der Vorstand des Vereins und die beratenden Mitglieder, die Bürgermeister der LEADER-Region 
und das Regionalmanagement teilnahmen. Ziel der Klausurttagung war es, Vorhaben und The-
men abzustimmen, die im Rahmen der LES-Erstellung von der Steuerungsgruppe und den Ar-
beitskreisen als Startvorhaben definiert worden waren. 

Dabei wurde zur Diskussion gestellt, ob benannte Projekte weiter konkretisiert werden sollen und 
welche Themenbereiche von größter Relevanz sind. Folgende Schritte wurden festgelegt: 

Neue Wohnformen: Die Durchführung von Informationsveranstaltung(en), die einen Einblick in 
die Thematik geben (ggf. auch mit Personen aus der Praxis z.B. Hessische Fachstelle für Wohn-
beratung; Wohnrauminitiativen Frankfurt e.V. etc.), wird angestrebt. Eine potentielle Machtbar-
keitsstudie müsste weiter definiert und konkretisiert werden, u.a. im Hinblick auf das Potenzial 
oder die Zielgruppen. Generell müssen konkrete Möglichkeiten zur Realisierung von Projekten 
gewährleistet sein. 

Siedlungsmanagement: Es wird festgehalten, dass Kommunen mit zunehmenden Umset-
zungsbedarf (z. B. bei vermehrten Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern) aktiv auf das Regio-
nalmanagement zugehen können. Zunächst wird das Thema „Co-Working“ in Bezug auf Projek-
tumsetzungen in Trägerschaft von Zweckverband Naturpark bzw. Regionalentwicklung/ Keller-
waldverein jedoch nicht prioritär behandelt.  

Co-Working: Es wird festgehalten, dass Kommunen mit zunehmenden Umsetzungsbedarf (z. 
B. bei vermehrten Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern) aktiv auf das Regionalmanagement 
zugehen können. Zunächst wird das Thema „Co-Working“ in Bezug auf Projektumsetzungen in 
Trägerschaft von Zweckverband Naturpark bzw. Regionalentwicklung/ Kellerwaldverein jedoch 
nicht prioritär behandelt.  

Einbindung von Jugendlichen: Das Thema „Einbindung von Jugendlichen“ wird von den Teil-
nehmenden größtenteils als prioritär zu behandelndes Thema festgehalten. Zudem besteht ein 
Konsens darüber, dass Projekte die direkt von Jugendlichen entwickelt wurden, bei der Projek-
tauswahl priorisiert werden sollten. 
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4. Controlling 

4.1 Überwachung der Prozesse, insbesondere der Begleitung bis zum Ab-
schluss des Vorhabens 

Eine begleitende Beobachtung (Monitoring) und die systematische Überprüfung von Ergebnis 
und Prozess (Evaluierung) der Regionalentwicklung gehören zum Grundbestand des LEADER- 
Instrumentariums in der Region Kellerwald-Edersee. Monitoring und Evaluierung dienen dazu, 
die Motivation innerhalb der Region zu fördern und haben zum Ziel, die im Rahmen des LEADER-
Prozesses fortschreitenden Umsetzungsprozesse zu steuern und anzupassen. Die Evaluierung 
ist als methodisch angeleitete partizipative Selbstevaluierung angelegt und soll dadurch der Mo-
tivation der Beteiligten dienen. Im Jahr 2023 fand in diesem Zuge eine Klausurtagung statt, die 
von einer externen Moderation des ‚Instituts für ländliche Strukturforschung‘ begleitet wurde. 

Monitoring 

Auf Projektebene werden Stand und Umsetzung einzelner Vorhaben in regelmäßigen Abständen 
abgefragt und die Einzelprojekte statistisch aggregiert.  
Auf Programmebene werden auch die Indikatoren der in der regionalen Strategie definierten und 
operationalisierten Ziele beobachtet und die erreichten Zielwerte dokumentiert.  
Flankierend kommt die laufende Beobachtung wichtiger ökonomischer und sozialer Indikatoren 
der Regionalentwicklung hinzu, die auch für die Gebietsanalyse herangezogen wurden. 
 
4.2 Selbstevaluierungsmaßnahmen der LAG unter Berücksichtigung des 
Umsetzungsstands der LES 

Nach Vorgabe der LES soll der Entwicklungsprozess der Region drei Mal evaluiert werden. Hier-
bei steht die Bewertung der Arbeitsprozesse durch die LAG und die Prozessbeteiligten im Fokus. 
Bereits bewährte methodische Erfahrungen aus der vergangenen Förderperiode hierzu liegen 
vor. Hinsichtlich der methodischen Ansätze wird der von der Deutschen Vernetzungsstelle Länd-
liche Räume (DVS) erarbeiteter Leitfaden zur Selbstevaluierung herangezogen. Neben einer ex-
ternen Evaluierung im dritten Berichtsjahr (siehe Kapitel 4.3) sind zwei weitere Evaluierungen 
durch die bewährte Methodik "Kollegiale Beratung", vgl. oben genannter Leitfaden, vorgesehen. 
 
4.3 externe Evaluierung im dritten Berichtsjahr 

Eine externe Evaluierung ist für das Jahr 2025 auf Ebene des LEADER-Entscheidungsgremiums, 
der LEADER-Steuerungsgruppe und des Regionalmanagements geplant. Als Schlussfolgerung 
und Konsequenz der Evaluierung sollen Strategien und Projekte entsprechend dem vorgesehe-
nen dynamischen Prozess bei Bedarf an aktuelle Entwicklungen angepasst oder neu entwickelt 
werden, so dass die LES ihrem Anspruch als dynamisches offenes Handlungsprogramm ent-
spricht. Die Evaluierungsergebnisse werden dokumentiert und fließen jeweils in eine Fortschrei-
bung der LES ein. Die zusätzlichen Monitoring- und Evaluierungsindikatoren des GAP-Strategie-
plans wurden für das Jahr 2023 bereits an die WIBank übermittelt. 
 

4.4 Besonderheiten im Berichtszeitraum (optional) 

Positive Bemerkungen: Die im Berichtszeitraum eingeführte Finanzierung der Personalkosten 
über Pauschalen vereinfacht die Antragstellung und Planung enorm. Und auch die OAS wird 
nach ihrer erfolgreichen Fertigstellung ein sehr hilfreiches Tool für die Antragstellung sein. Und 
auch die gute, regionale Zusammenarbeit mit der Bewilligungsstelle soll hier besonders hervor-
gehoben werden. 
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Herausforderungen im Prozess: Im Berichtszeitraum wurde das Antragsstellungsverfahren für 
alle hessischen LEADER-Regionen auf die Online-Antragstellung (OAS) umgestellt. Diese Um-
stellung führte zu diversen Problemen. Aufgrund verschiedener technischer Schwierigkeiten kam 
es wiederholt zu Verzögerungen. Die ausgewählten Projekte der LAG Kellerwald-Edersee konn-
ten ausschließlich aufgrund der guten Zusammenarbeit mit der Bewilligungsstelle mit der not-
wendigen Umsetzung beginnen. 
 
Ebenfalls ist eine frühe Mittelzuweisung im Jahr erforderlich, um Projektträger*innen entspre-
chend zu beraten und Auswahlsitzungen vorzubereiten.  
 
Bundesweite Vorgaben wie z.B. die für Interessenkonflikte bzw. das Mitwirkungsverbot für Mit-
glieder des Auswahlgremiums am Projektauswahlprozess lassen Gremienmitglieder vermuten, 
dass der gefundene Kompromiss sich nicht an den Mindest- (wie z.B. an den Gemeindeordnun-
gen der Länder) sondern den maximalst möglichen Anforderungen orientieren. 
 
Herausforderungen in der neuen Richtlinie des Landes Hessen: Die Antragstellung wird 
durch die im Berichtszeitraum neu veröffentlichte Richtlinie, aufgrund der in Teil III Nr. 16 unter 
„EU-Trennungsrechnung“ aufgeführten Definition von Unternehmen erschwert. Die Definition 
eines Unternehmens ist eindeutig über seine wirtschaftliche Tätigkeit (also über das Erzielen von 
Einnahmen in einem Projekt) definiert und betrifft damit auch öffentliche und gemeinnützige In-
stitutionen. Da die Rechtsform allein also keine Auskunft über die Förderfähigkeit eines Projekts 
gibt, ist unklar, wie (über eine beihilferechtliche Prüfung) festgestellt werden kann, ob in einem 
Projekt Einnahmen erzielt werden oder nicht. Insbesondere bei Richtlinie 5 „Einrichtungen für 
lokale Basisdienstleistungen und Vorhaben der Daseinsvorsorge“ führt dies zu Barrieren in der 
Beratung von potentiellen Projektträgern und der quasi Verunmöglichung von Projekten in die-
sem Bereich.  
 
Nach dieser Definition wird es außerdem für gemeinnützige Vereine, die ohne Gewinnerzielungs-
absicht Einnahmen generieren und somit umsatzsteuerpflichtig sind, sehr schwierig, einen An-
trag auf Förderung zu stellen. Dies wird vor allem dadurch erschwert, da es keine offizielle Defi-
nition der unter diesem Punkt geforderten Trennungsrechnung gibt. Die fehlende Kommunikation 
und Festlegung hinsichtlich dieses Punktes führen zu unübersichtlichen und intransparenten 
Strukturen, die den jeweiligen Antragstellern nur schwer zu vermitteln sind. Hier fehlen klare 
Handlungsanweisungen, wie in solchen Fällen zu verfahren ist, damit gerade die Antragstellen-
den, die eine Unterstützung aufgrund ihres großen ehrenamtlichen Engagements am meisten 
benötigen, aber aufgrund dieser Regelung nur noch eingeschränkt berücksichtigt werden, nicht 
aus dem Raster fallen. 
 
Die sogenannten Mehrwertkriterien, über die Antragsteller eine höhere Förderquote erreichen 
können, sind oft zu ungenau definiert und kaum transparent nachvollziehbar bzw. prüfbar. Auch 
wenn sie durchaus sinnvolle qualitative Kriterien darstellen, greifen sie in der Antragstellung nur 
mühsam.  
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                            Presseberichte 2023 



 Waldeckische Landeszeitung, 17.02.2023 

 

 

 

 



 Waldeckische Landeszeitung, 27.02.2023 

 

 

 

 



 HNA, 09.03.2023 

 

 



HNA, 22.03.2023 

 

 

 

 



 HNA, 24.03.2023 

 

 

 

 



Waldeckische Landeszeitung, 12.05.2023 

 

 

 

 



 Waldeckische Landeszeitung, 03.06.2023 

 

 

 

 

 



 Waldeckische Landeszeitung, 15.06.2023 

 

 

 

 



 Waldeckische Landeszeitung, 17.06.2023 

 

 

 

 



 HNA, 26.06.2023 

 

 

 

 



 Waldeckische Landeszeitung, 08.07.2023 

 

 

 

 



 HNA, 19.07.2023 

 

 

 

 

 



 Waldeckische Landeszeitung, 02.08.2023 

 

 

 

 



 Waldeckische Landeszeitung, 11.10.2023 

 

 

 

 



 Waldeckische Landeszeitung, 23.10.2023 

 

 

 

 



 Waldeckische Landeszeitung, 23.10.2023 

 

 

 

 



 Eder-Diemel-Tipp, 16.12.2023 
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